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Name und Anschrift des Bieters
(Firmenname lt. Handelsregister) Ort:

Datum:

Telefon:

Fax:

e-mail:

USt.-ID-Nr.:

HR-Nr.:

Registergericht:

(Name und Anschrift der Vergabestelle) BlmA-Nummer 1):

Stadt Bayreuth - Tiefbauamt
Wilhelm-Pitz-Straße 1
95448 Bayreuth

ANGEBOTSSCHREIBEN
- Einheitliche Fassung -

Bezeichnung der Bauleistung:
Maßnahmennummer:       
Baumaßnahme:
Fundamente für Buswartehallen

Vergabenummer: 45-2026
Leistung:
Tiefbauarbeiten

1. Ich/Wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetzten Preisen an.

An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.

2.  bis  4. Angebot   ohne  Lose

2. Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gemäß Leistungsbeschreibung beträgt einschl. Umsatzsteuer:

 Euro

2.1 Die Gesamtsumme der jährlichen Vergütungen gem. Instandhaltungsvertrag 2)  beträgt einschl. Umsatzsteuer: 

Euro *

* nur auszufüllen, wenn den Vergabeunterlagen ein Wartungs-/Instandhaltungsvertrag beiliegt

3. Anzahl der Nebenangebote:

Stück

4. Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungssumme für Haupt- und alle Nebenangebote 3) sowie auf die Preise 
für angeordnete Leistungen, die auf Grundlage der Preisermittlung für die vertragliche Leistung zu bilden sind.

%

1) nur auszufüllen, wenn der Bieter von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben eine Auftragsnummer aus durchgeführten Aufträgen erhalten hat
2) Bei mehreren Instandhaltungsverträgen ist die Summe der jährlichen Vergütungen einzutragen.
3) Preisnachlass gilt nicht für Instandhaltungsangebot
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II

2.A bis 4.A  Angebot   nach  Losen

2.A Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gemäß Leistungsbeschreibung beträgt einschl. Umsatzsteuer:

Los 1 Euro

Los 2 Euro

Los 3 Euro

2.1A  Die Gesamtsumme der jährlichen Vergütung gem. Instandhaltungsvertrag 2A) beträgt einschl. Umsatzsteuer: 

Los 1 Euro *

Los 2 Euro *

Los 3 Euro *

* nur auszufüllen, wenn den Vergabeunterlagen ein Wartungs-/Instandhaltungsvertrag beiliegt

3.A Anzahl der zum Angebot gehörenden Nebenangebote:

Los 1 Stück

Los 2 Stück

Los 3 Stück

4.A Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungssumme für Haupt- und alle Nebenangebote 3A) sowie auf die 
Preise für angeordnete Leistungen, die auf Grundlage der Preisermittlung für die vertragliche Leistung zu bilden sind. 

Los 1 %

Los 2 %

Los 3 %

2A) Bei mehreren Instandhaltungsverträgen ist die Summe der jährlichen Vergütungen einzutragen.
3A) Preisnachlass gilt nicht für Instandhaltungsangebot

5. Bestandteil meines/unseres Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen: 

 Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B), Ausgabe 2019
 Unterlagen gem. "Aufforderung zur Angebotsabgabe", Anlagen – Teil B

6.  Ich bin/Wir sind für die zu vergebende Bauleistung präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeich-
nis eingetragen unter der/den Nummer/n : 

Name: PQ_Nummer: 

Name: PQ_Nummer: 

Name: PQ_Nummer: 

Name: PQ_Nummer: 

 Ich bin/Wir sind kleines oder mittleres Unternehmen – KMU - (< 250 Beschäftigte und ≤ 50 Mio Euro Jahres-
umsatz bzw. ≤ 43 Mio Jahresbilanzsumme). 4)

4) Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der überwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemeinschaft erbracht 
wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind.



III

7. Ich/Wir erkläre(n), dass

 ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werde(n).
 ich/wir die Leistungen, die nicht im "Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen" bzw. "Verzeichnis 

der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmer" aufgeführt sind, im eigenen Betrieb ausführen 
werde(n).

8. Ich/Wir erklären, dass

 ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als 
alleinverbindlich anerkenne(n).

 mir/uns zugegangene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes 
sind.

 ein nach der Leistungsbeschreibung ggf. zu benennender Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoor-
dinator gemäß Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter über die nach den "Regeln zum Ar-
beitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu § 3 BaustellV) (RAB 30)" ge-
forderte Qualifikation verfügen, um die nach Baustellenverordnung übertragenen Aufgaben fachge-
recht zu erfüllen.

 das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn Teilleis-
tungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz "oder gleichwertig" enthalten und von mir/uns 
keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnungen) eingetragen wurden.

 falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die Kumu-
lation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst.

 ich/wir einen pauschalen Schadensersatz in Höhe von 5 Prozent der Auftragssumme dieses Vertra-
ges entrichten werde(n), falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen 
habe(n), die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, es sei denn, dass ein Schaden 
in anderer Höhe nachgewiesen wird. Dies gilt auch, wenn der Vertrag gekündigt wird oder bereits 
erfüllt ist.

 ich/wir jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgelegte 
Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich in Textform mitteile/n.

 ich/wir bei der Ausführung des öffentlichen Auftrags alle für mich/uns geltenden rechtlichen Verpflich-
tungen einhalte/einhalten, insbesondere den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wenigstens die-
jenigen Mindestbedingungen einschließlich des Mindestentgelts gewähre/gewähren, die nach dem 
Mindestlohngesetz, einem nach dem Tarifvertragsgesetz mit den Wirkungen des Arbeitsnehmerent-
sendegesetzes (AEntG) für allgemein verbindlich erklärten Tarifvertrag oder einer nach § 7, § 7a 
oder § 11 AEntG oder einer nach § 3a AÜG erlassenen Rechtsverordnung für die betreffende Leis-
tung verbindlich vorgegeben werden, sowie gem. § 7 Abs. 1 AGG und § 3 Abs. 1 EntgTranspG 
Frauen und Männern bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit gleiches Entgelt bezahle/bezahlen. 
(StMWi Az.: Z4-5801/21/5 vom 19.11.2019)

Unterschrift (bei schriftlichem Angebot)

Ist

 bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar,

 ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder

 ein elektronisches Angebot, das signiert/mit elektronischen Siegel versehen werden muss, nicht 
wie vorgegeben signiert/mit elektronischen Siegel versehen,

wird das Angebot ausgeschlossen. 
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Anlagen 5), die Vertragsbestandteil werden 

Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den Preisen sowie 
den georderten Angaben und Erklärungen

Vertragsformular für die Instandhaltung mit den Preisen sowie den geforderten Angaben und 
Erklärungen

224 Lohngleitklausel - Berechnung des Änderungssatzes

233 Nachunternehmerleistungen

234 Bieter- / Arbeitsgemeinschaft

235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen

248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten

Nebenangebot(e) 

2481 Erklärung zur Lieferung und Verwendung von gebietseigenen Pflanzen

2491 Erklärung zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit

Anlagen 5), die der Angebotserläuterung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden

124 Eigenerklärung zur Eignung

Einheitliche Europäische Eigenerklärung

127 Erklärung Bezug Russland (nur bei EU-Verfahren)

221 od. 222 Angaben zur Preisermittlung

5) Vom Bieter anzukreuzen und beizufügen
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BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

Baumaßnahme:

Fundamente für Buswartehallen
Vergabenummer: 

45-2026

Leistung:

Tiefbauarbeiten 

1. Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B)

1.1 Beginn der Ausführung 

Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen):

Mit der Ausführung ist zu beginnen

 am 03.08.2026 .

 spätestens       Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.

 in der       KW      ,spätestens am letzten Werktag dieser KW.

 innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5 Absatz 2 Satz 2 
VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum       zugehen; Ihr Auskunftsrecht gemäß § 
5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon unberührt.

 nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn.

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

 am 30.09.2026 .

 innerhalb von       Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den Ausführungsbeginn.

 in der       KW      , spätestens am letzten Werktag dieser KW.

 in der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.

1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Absatz 1 VOB/B sind:

 vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn

 vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung

 folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen

 aus dem beigefügten Bauzeitenplan:
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VI

2. Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

2.1 Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen oder der 
Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:

      € (ohne Umsatzsteuer)

      Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer; Beträge 
für angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberücksichtigt.

Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von als Vertragsfrist 
vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt ver-
traglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt       Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme 
(ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist 
die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils der Auftragssumme (ohne Umsatz-
steuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

2.3 Verwirkte Vertragsstrafen für die Überschreitung wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Ein-
zelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung der Leistung 
verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

3. Zahlung (§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist für die 
Schlusszahlung gemäß § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt des Verzugs gemäß § 16 
Abs. 5 Nr. 3 VOB/B verlängert auf     60    Tage 

4. Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B)

Auf Sicherheit für die Vertragserfüllung wird verzichtet.

Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 EUR ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit 
für die Vertragserfüllung in Höhe von 5 % der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nach-
träge) zu leisten.

5. Sicherheitsleistung für Mängelansprüche (§ 17 VOB/B)

Auf Sicherheit für Mängelansprüche wird verzichtet.

Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt zwei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen 
zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme).

ergänzende Info: entsprechend einer Festlegung des Tiefbauamtes gilt folgendes:

Bei einer Abrechnungssumme unter 50.000 Euro (brutto) wird keine Sicherheitsleistung für Mängelansprüche gefordert

6. Bürgschaften
Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das jeweils einschlägige Formblatt des Auftraggebers 
zu verwenden, und zwar für

- die Vertragserfüllung das Formblatt „Vertragserfüllungsbürgschaft“

- die Mängelansprüche das Formblatt „Mängelansprüchebürgschaft“

- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen 
gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Form-
blatt

„Abschlagszahlungs-/   Voraus-
zahlungsbürgschaft“
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7. Technische Spezifikationen
Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen europä-
ische Normen umgesetzt werden, europäische technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifi-
kationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: 
"oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

8. Werbung
Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

9. Verwendung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln

  Die Verwendung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln im Rahmen der Leistungserbrin-
gung ist verboten. 

10. Neubeauftragung von Restleistungen nach vorzeitiger Vertragsbeendigung 

Überträgt der Auftraggeber nach vorzeitiger Vertragsbeendigung die zur Erreichung des Vertragszwecks 
erforderlichen Leistungen ganz oder teilweise einem oder mehreren neuen Auftragnehmern, behält er sich 
vor, diese ohne Durchführung eines neuen Vergabeverfahrens zu beauftragen. Dies gilt, soweit die Vergü-
tung des neuen Auftragnehmers unter Berücksichtigung aller Umstände nicht unangemessen hoch ist. Der 
bisherige Auftragnehmer kann gegen geltend gemachte Mehrkosten nicht einwenden, dass kein Vergabe-
verfahren durchgeführt wurde. Dies gilt nicht, wenn die Vergütung unter Berücksichtigung aller Umstände 
unangemessen hoch ist. 

11. Weitere Besondere Vertragsbedingungen

 Keine

 Siehe beigefügte Unterlage „Weitere Besondere Vertragsbedingungen“
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WEITERE BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN
- Straßenbau -

Baumaßnahme:

Fundamente für Buswartehallen
Vergabenummer: 

45-2026

Leistung:

Tiefbauarbeiten 

1. Begriffsdefinition

Die Bezeichnungen „Baustelle“ und „Baubereich“ werden in folgendem Sinne verwendet:
Baustelle: Flächen, die der Auftraggeber zur Ausführung der Leistung, für die Baustelleneinrichtung und 

zur vorübergehenden Lagerung von Stoffen und Bauteilen zur Verfügung stellt, zuzüglich der 
Flächen, die der Auftragnehmer darüber hinaus in Anspruch nimmt.

Baubereich: Baustelle und die Umgebung, die durch die Ausführung der Bauarbeiten beeinträchtigt wer-
den kann.

2. Abrechnung

In den für die gemeinsamen Feststellungen zu verwendenden Aufmaßblättern müssen mindestens fol-
gende Angaben gemacht werden:

- Auftragnehmer,
- Auftraggeber,
- Nummer des Aufmaßblattes,
- Bezeichnung der Bauleistung,
- Ordnungszahl (OZ).

Unmittelbar über den Unterschriften und dem Datum muss das Aufmaßblatt den Text enthalten: „Aufge-
stellt“.

Jeder Ansatz der Mengenberechnung muss einen direkten Bezug zu den der Abrechnung zugrunde lie-
genden Feststellungen, Zeichnungen und anderen Belegen haben. Nur der Verweis auf frühere Berech-
nungen ist nicht zulässig.

3.  1) Getrennte Rechnungserstellung

Für folgende Leistungen sind getrennte Rechnungen zu erstellen:

  Kostengruppen und Kostenstellen
 lt. Vorgabe in den "Vertraglichen Regelungen Leistungsbeschrieb"  einfach  

  für die Stadtwerke Bayreuth  
gem. Kostenstellenvorgabe als (Teil-)Schlussrechnung zweifach     

           - fach

4. 1) Nachweis der Massen

(1) Der Verbrauch ist durch Vorlage der Wiegescheine einer geeichten Waage laufend nachzuweisen.

Die Wiegescheine müssen die folgenden Angaben enthalten:
- Lieferwerk,
- Name der Baustelle,
- Bezeichnung des Wägegutes,
- Nummer des Wiegescheins,
- Datum und Uhrzeit der Wägung,
- Taramasse (T), kein gespeicherter mittlerer Tarawert (PT),
- Bruttomasse (B),
- Nettomasse (N),
- Kennzeichnung des Fahrzeugs (betriebseigene Bezeichnung/amtliches Kennzeichen).

Die Wiegescheine sind bei der Anlieferung an der Verwendungsstelle vom Auftragnehmer abzuzeichnen 
und unverzüglich in doppelter Ausfertigung dem Auftraggeber zu übergeben.

St
ad

t B
ay

re
ut

h,
 T

ie
fb

au
am

t –
 W

ei
te

re
 B

es
on

de
re

 V
er

tra
gs

be
di

ng
un

ge
n 

 2
14

0.
St

B 
   

 - 
   

St
an

d:
 N

ov
em

be
r 2

02
0 

 / 
 0

1.
22



IX

Die Originale der Wiegescheine erhält der Auftraggeber, die bestätigten Durchschriften erhält der Auftragneh-
mer.

Bei schüttfähigem Gut, das nicht zum Anhaften neigt, wie z. B. Sand, Kies, wiederaufbereitete (Recycling-) 
Stoffe, kann der Nachweis der Masse durch Wiegescheine von geeichten Schaufellader- bzw. Förderband-
Waagen erfolgen.

(2) Beim Einsatz von Schaufellader- bzw. Förderband-Waagen gelten zusätzlich folgende Bedingungen:
- Der Wiegeschein muss eine Erklärung enthalten, dass es sich um eine geeichte Waage handelt.
- Anstelle des Ausdruckes von Tara- und Bruttomasse tritt die Nettogesamtmasse des Ladegutes so-

wie zusätzlich bei Schaufellader-Waagen die Anzahl der geladenen Schaufeln (Ladevorgänge).
- Die Wiegescheine sind vom Bedienungspersonal der Schaufellader- bzw. Förderband-Waagen zu 

unterschreiben.
(3) Der Auftraggeber kann stichprobenartig die Masse einzelner Lieferungen durch Nachwiegen des belade-

nen und leeren Fahrzeugs nachprüfen (Kontrollwägung).
Hierbei ist der Auftraggeber berechtigt, kontinuierlich über den Zeitraum der Lieferungen, bei 10 % der 
Lieferungen Kontrollwägungen durchführen zu lassen. Diese Kontrollwägungen werden dem Auftragneh-
mer nicht gesondert vergütet. Die Kosten für darüber hinausgehende Kontrollwägungen werden vom Auf-
traggeber erstattet. Zu den Kosten der Kontrollwägung rechnen alle unmittelbar (Transportkosten, Wiege-
gebühren usw.) und mittelbar (Wertminderung der Ladung, Einfluss auf den Baustellenbetrieb usw.) durch 
die Kontrollwägung entstehenden Kosten, jedoch nicht die Kosten für die Beaufsichtigung der Kontrollwä-
gung durch den Beauftragten des Auftraggebers. Sofern die Kosten zu erstatten sind, sind sie im Einzelnen 
nachzuweisen.
Wird bei einer Kontrollwägung eine Unterschreitung von mehr als 1 % festgestellt, erfolgt ein entsprechen-
der Abzug.

5. 1) Bauabrechnung mit IT-Anlagen

Führt der Auftragnehmer die Abrechnung ganz oder teilweise mit IT-Anlagen aus (Leistungsberechnung), so 
gelten zusätzlich folgende Bedingungen:

1. Rechenverfahren/DV-Programme:
Die verwendeten DV-Programme müssen den in der „Sammlung der Regelungen für die elektroni-
sche Bauabrechnung (Sammlung REB)“ enthaltenen Allgemeinen Bedingungen (REB-Allg.) und Ver-
fahrensbeschreibungen (REB-VB) entsprechen. Andere Rechenverfahren dürfen nur mit vorheriger 
schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers verwendet werden.

2. Vereinbarung:
Vor Beginn der Ausführung (Vertragsfristen gemäß den Besonderen Vertragsbedingungen) ist, ge-
gebenenfalls getrennt für einzelne Ordnungszahlen (Positionen), eine Vereinbarung zur Bauabrech-
nung schriftlich abzuschließen.

3. Datenübergabe:

Nach Abschluss der Vereinbarung zur Bauabrechnung, spätestens vor Beginn der Bauabrechnung 
sind vom Auftragnehmer für die vereinbarten Datenarten Testdaten an den Auftraggeber zu überge-
ben.
Eingabedaten sind auf Datenträgern zu liefern. Diese sind erst nach Durchführung der Leistungsbe-
rechnung herzustellen und eindeutig zu kennzeichnen. In der Mengenberechnung des Auftragneh-
mers ist ein Bezug der Eingabedaten zu den Ausführungs- bzw. Abrechnungsunterlagen herzustel-
len.

4. Berichtigung der Leistungsberechnung:

Werden bei Prüfung der Leistungsberechnung fehlerhafte Eingabedaten oder falsche Rechenergeb-
nisse festgestellt, so ist die Leistungsberechnung vom Auftragnehmer im erforderlichen Umfang zu 
wiederholen.

5. Toleranz-Regelung bei Prüfberechnungen:

Wird die vom Auftragnehmer aufgestellte Abrechnung vom Auftraggeber mittels IT-Anlagen geprüft 
und werden dabei Unterschiede zwischen den jeweiligen Ergebnissen festgestellt, dann gelten bei 
Abweichungen vom Ergebnis der Prüfberechnung bis zu 0,2 ‰ bei jeder Ordnungszahl (Position) 
eines Berechnungsabschnitts die vom Auftragnehmer berechneten Werte.
Liegen Abweichungen außerhalb dieser Toleranz von 0,2 ‰, teilt der Auftraggeber zunächst dem 
Auftragnehmer die abweichenden Ergebnisse der Prüfberechnung mit und gibt ihm Gelegenheit zur 
Einsichtnahme in die Prüfberechnung. Es gilt in diesem Falle das jeweils kleinere Ergebnis, falls nicht 
aufgrund einer vom Auftragnehmer verlangten Aufklärung der Abweichungen, Fehler in der Leis-
tungs- bzw. Prüfberechnung festgestellt und berichtigt werden.



X

6. Toleranz-Regelung bei Vergleichsberechnungen:

Wird die vom Auftragnehmer aufgestellte Abrechnung vom Auftraggeber mit einer Vergleichsberech-
nung geprüft, sind in der Vereinbarung zur Bauabrechnung schriftlich Toleranzregelungen zu verein-
baren.

Liegen Abweichungen außerhalb der vereinbarten Toleranzgrenzen, teilt der Auftraggeber zunächst 
dem Auftragnehmer die abweichenden Ergebnisse der Vergleichsberechnung mit und gibt ihm Ge-
legenheit zur Einsichtnahme in die Vergleichsberechnung. Es gilt in diesem Falle das jeweils kleinere 
Ergebnis, falls nicht aufgrund einer vom Auftragnehmer verlangten Aufklärung der Abweichungen, 
Fehler in der Leistungs- bzw. Vergleichsberechnung festgestellt und berichtigt werden. 

6. 1) Aufrechnung

Unter Verzicht auf das Erfordernis der Gegenseitigkeit nach § 387 BGB willigt der Auftragnehmer ein, dass 
Forderungen der Bundesrepublik Deutschland oder des Freistaats Bayern oder an den Auftragnehmer 
gegen Forderungen des Auftragnehmers an eine dieser Körperschaften aufgerechnet werden. Diese Ein-
willigung erstreckt sich nur auf Bauverträge im Straßen- und Brückenbau zwischen den vorgenannten 
Körperschaften und dem Auftragnehmer.“

7. 1)  Verwendung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln

Die Verwendung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln im Rahmen der Leistungserbringung 
ist verboten.

Hinweis: Bei den mit „1) „ gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen und ggf. durch Ein-
trag festzulegen, ob und ggf. inwieweit die darin beschriebene Regelung Vertragsbestandteil werden soll.



XI

EIGENERKLÄRUNGEN ZUR EIGNUNG 
NICHT PRÄQUALIFIZIERTE UNTERNEHMEN

 (vom Bieter/Mitglied der Bietergemeinschaft sowie zugehörigen Nachunternehmen auszufüllen, soweit diese nicht präqualifiziert sind)

Baumaßnahme:

Fundamente für Buswartehallen
Vergabenummer: 

45-2026

Leistung:

Tiefbauarbeiten

Vergabeart:

Öffentliche Ausschreibung Offenes Verfahren
Beschränkte Ausschreibung Nichtoffenes Verfahren
Freihändige Vergabe Verhandlungsverfahren
Internationale NATO-Ausschreibung Wettbewerblicher Dialog

 Bewerber*)
 Bieter*)
 Mitglied der Bewerber- bzw. 

Bietergemeinschaft*) 
 Nachunternehmer*) 
 anderes Unternehmen*) (Name, Anschrift und Ust.-ID-Nr. des Unternehmens)

Jahr EuroUmsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Ge-
schäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die 
mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des 
Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistun-
gen 

Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind

Ich erkläre/Wir erklären, dass ich/wir in den letzten fünf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung 
angegebenen Zeitraum1), vergleichbare Leistungen ausgeführt habe/haben.
Bei einem Teilnahmewettbewerb füge(n) ich/wir meinem/unserem Teilnahmeantrag eine Referenzliste bei.

Falls mein/unser Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei Referenznachweise mit mindes-
tens folgenden Angaben vorlegen:
Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Benen-
nung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführ-
ten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung der be-
sonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurzbeschreibung der 
Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme 
(Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachun-
ternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des 
Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung.
Angaben in Anlehnung an das Formblatt 444 Referenzbescheinigung.
https://www.stmb.bayern.de/assets/stmi/buw/bauthemen/vergabeundvertragswesen/vhb/z5_vergabe_bauauftraege_formblatt_444_referenz.pdf

Angaben zu Arbeitskräften 
Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung 
stehen. 

Falls mein/unser Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir die Zahl der in den letzten drei ab-
geschlossenen Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen 
mit extra ausgewiesenem technischen Leitungspersonal, angeben. 

*) zutreffendes ankreuzen
1)    Der längere Zeitraum ist maßgebend
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XII

Registereintragungen
Ich bin/Wir sind

im Handelsregister eingetragen. 
für die auszuführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen
bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.
zu keiner Zeit Eintragung in die genannten Register verpflichtet. 

Falls mein/unser Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung 
vorlegen: 

Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle bzw. bei der Industrie- und Han-
delskammer.

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation 

Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder 
beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich 
mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet. 
Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen. 

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Be-
werber in Frage stellt

Ich/Wir erkläre(n), dass

für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen.
keine Eintragungen im Wettbewerbsregister gespeichert sind.
für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.
zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, ich/wir 
jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/un-
ser Unternehmen die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag 
erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundesamt für Justiz 
anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung

Ich erkläre/wir erklären, dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der 
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsge-
mäß erfüllt habe/haben. 
Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Unbedenklich-
keitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse 2), eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Be-
scheinigung in Steuersachen 3) sowie eine Freistellungsbescheinigung nach §48b EStG vorlegen. 

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft 

Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft. 
Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte Un-
bedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich/uns zuständigen Versicherungsträgers mit 
Angabe der Lohnsummen vorlegen. 

Mir/uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf gesondertes 
Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzlichen angemessenen Frist vorgelegt werden müssen und mein/un-
ser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb dieser Frist vor-
gelegt werden.

(Ort, Datum, Unterschrift) 4)

2) soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist
3) soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt
4) nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes Ist



XIII

VERZEICHNIS DER NACHUNTERNEHMERLEISTUNGEN

Baumaßnahme:

Fundamente für Buswartehallen
Vergabenummer: 

45-2026

Leistung:

Tiefbauarbeiten

Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich Art und Umfang der durch Nach-
unternehmer auszuführenden Teilleistungen der Leistungsbeschreibung und auf Verlangen der Verga-
bestelle die Namen der Nachunternehmer.

 

OZ / Leistungsbe-
reich Beschreibung der Teilleistungen Name des Unternehmens

Mein/unser 
Betrieb ist auf 
die Leistung 
eingerichtet






















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XIV

NACHUNTERNEHMERERKLÄRUNG

Baumaßnahme:

Fundamente für Buswartehallen
Vergabenummer: 

45-2026

Leistung:

Tiefbauarbeiten

Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
Ergänzung des Angebotsschreibens

1. Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

Nebenangebote, die die nachstehende Nachunternehmererklärung abbedingen, sind nicht zugelassen.

2. Ergänzung des Angebotsschreibens
2.1 Erklärung zum Einsatz von Nachunternehmern

Mir / Uns ist bekannt. dass ich / wir im Fall der Auftragserteilung die angebotene Leistung gem. § 4 Abs. 8 Nr. 
1 VOB/B grundsätzlich im eigenen Betrieb ausführen muss / müssen. Ich / wir werde(n) daher die Leistungen, 
auf die mein/unser Betrieb eingerichtet ist, weitgehend (gleichbedeutend mit mindestens 70 v.H.) im eigenen 
Betrieb ausführen.

Zum beabsichtigten Einsatz von Nachunternehmern habe(n) ich / wir die erforderlichen Angaben in das Ver-
zeichnis der Nachunternehmerleistungen - 233 eingetragen.

Mir / Uns ist bewusst, dass eine Nichtbeachtung dieser Erklärung meinen / unseren Ausschluss von der Teilnah-
me am Wettbewerb zur Folge haben kann.
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XV

ERKLÄRUNG DER BIETER- / ARBEITSGEMEINSCHAFT

Baumaßnahme:

Fundamente für Buswartehallen
Vergabenummer: 

45-2026

Leistung:

Tiefbauarbeiten

Erklärung der Bieter- /Arbeitsgemeinschaft

Wir, die nachstehend aufgeführten Firmen einer Bietergemeinschaft,

Bevollmächtigter Vertreter :
Mitglied :

USt-ID: 

Weitere Mitglieder :
Mitglied :

USt-ID: 

Mitglied :

USt-ID: 

Mitglied :

USt-ID: 

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären1), dass 
der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, 
zur Entgegennahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als 
Gesamtschuldner haften.

(Ort) (Datum) (Unterschrift)

(Ort) (Datum) (Unterschrift)

(Ort) (Datum) (Unterschrift)

(Ort) (Datum) (Unterschrift)

1)  Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben.
Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert si-
gnierte Erklärung abzugeben.
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XVI

VERZEICHNIS DER LEISTUNGEN / KAPAZITÄTEN ANDERER UNTERNEHMEN
( Unteraufträge / Eigenleihe )

Baumaßnahme:

Fundamente für Buswartehallen
Vergabenummer: 

45-2026

Leistung:

Tiefbauarbeiten

Ergänzung des Angebotsschreibens

Verzeichnis über Art und Umfang der Leistungen, für die sich der Bieter der Kapazitäten anderer Un-
ternehmen bedienen wird

Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne(n) ich/wir Art und Umfang der Teilleis-
tungen, für die ich mich/wir uns der Kapazitäten anderer Unternehmen bedienen werde(n).

OZ / Leistungsbereich Beschreibung der Teilleistungen

Name des Nachunternehmen
(einschl. ggf. vorh. PQ-Nummern)

(erst nach gesonderter Anforderung
der Vergabestelle)

Eignungsleihe im Hinblick auf die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Bei der Ausführung des Auftrags beabsichtige(n) ich mich/wir uns im Rahmen der wirtschaftlichen und 
finanziellen Leistungsfähigkeit der Kapazitäten anderer Unternehmen zu bedienen. Hierzu benenne(n) 
ich/wir nachfolgend die Namen, den gesetzlichen Vertreter und die Kontaktdaten der hierzu vorgesehenen 
Unternehmen.

Name, gesetzlicher Vertreter, Kontaktdaten des 
Unternehmens

Angabe zu der von diesem Unternehmen
überlassenen Eignung
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XVII

ABFALL
- Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bau- und

Abbruchabfällen sowie Baustellenabfällen -

Baumaßnahme:

Fundamente für Buswartehallen
Vergabenummer: 
 45-2026

Leistung:

Tiefbauarbeiten

Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots 

Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen 

1 Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots 

1.1 Wird für die Verwertung bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle eine andere als die in der Leistungsbe-
schreibung genannte Lösung der Verwertung bzw. Beseitigung angeboten, hat der Bieter mit seinem Angebot 
mindestens nachzuweisen, dass

- die vorgesehene Anlage die Berechtigung zur Verwertung und Beseitigung sowie zur Aufnahme des Abfalls 
besitzt und der Betreiber bestätigt hat, dass er die Bau- und Abbruchabfälle annehmen wird,

- bei Andienungspflicht (in der Regel gefährliche Abfälle zur Beseitigung) die Bestätigung der Abfallwirtschafts-
behörde vorliegt,

- die Kosten der Abfallverwertung in die Einheitspreise eingerechnet sind,

- die Kosten der Abfallbeseitigung benannt sind und vom Auftraggeber unmittelbar getragen werden können.

1.2 Soweit in den Vergabeunterlagen gefordert, hat der Bieter zu dem von der Vergabestelle benannten Zeitpunkt 
die Betreiber der Verwertungs- oder Beseitigungsanlagen sowie für die jeweiligen Stoffgruppen und Belastungs-
klassen die Verwertungs- oder Beseitigungsanlagen zu benennen und nachzuweisen, dass

− die Betreiber der Verwertungs- oder Beseitigungsanlagen zur Aufnahme des Bau- und Abbruchabfalls be-
rechtigt sind und erklären, die Bau- und Abbruchabfälle abzunehmen,

− die Betreiber der Verwertungs- oder Beseitigungsanlagen sich damit einverstanden erklären, dass die Abfall-
wirtschaftsbehörde dem Auftraggeber Auskunft über ihre Eignung zur Durchführung einer ordnungsgemäßen 
Abfallentsorgung erteilt,

− die Anzeige nach § 53 KrWG erfolgt ist, bzw.

− die erforderliche Erlaubnis (§ 54 KrWG) vorliegt.

2 Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen 

2.1 Der Auftragnehmer hat bei der Erbringung seiner Leistung Abfälle zu vermeiden (Verpflichtungsklausel). 

2.2 Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Tätigkeit Abfallerzeuger (Zweiterzeuger) in Bezug auf Stoffe, für 
die es keine konkrete Zweckbestimmung von Seiten des Auftraggebers gibt (ausgenommen davon sind also 
die Stoffe, die planmäßig wiederverwendet werden). Zugleich wird der Auftragnehmer mit Aufnahme seiner 
Tätigkeit, bei der er automatisch die Sachherrschaft über die Stoffe erlangt, auch Besitzer der in der Leistungs-
beschreibung näher aufgeführten Bau- und Abbruchabfälle. Er übernimmt dabei die Pflichten des Auftraggebers 
zur Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen, 
insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen sowie der anerkannten Regeln der Technik. Er führt die von ihm 
zu erbringenden Nachweise entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz in Verbindung mit der Nachweisver-
ordnung (NachwV). Die Verantwortung zur ordnungsgemäßen Verwertung und Beseitigung der Bau- und Ab-
bruchabfälle verbleibt daneben beim Auftraggeber, der ebenfalls Abfallerzeuger (Ersterzeuger) ist.

2.3 Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfälle nach den geltenden 
Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzuführen. 

2.4 Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderli-
chen Erklärungen, Bestätigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen. 
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XVIII

ANGABEN ZUR KALKULATION MIT VORBESTIMMTEN ZUSCHLÄGEN

Baumaßnahme:

Fundamente für Buswartehallen
Vergabenummer: 

45-2026

Leistung:

Tiefbauarbeiten

1. Angaben über den Verrechnungslohn Zuschlag
in % €/h

1.1 Mittellohn ML
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird

1.2 Lohngebunden Kosten
Sozialkosten und Soziallöhne, als Zuschlag auf ML

1.3 Lohnnebenkosten
Auslösungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML

1.4 Kalkulationslohn KL
( Summe 1.1 bis 1.3 )

1.5 Zuschlag auf Kalkulationslohn
( aus Zeile 2.4 Spalte 1 )

1.6 Verrechnungslohn VL
( Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 "Aufgliederung der Einheitspreise" berücksichtigen )

2. Zuschläge auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellkosten

Zuschläge in % auf

Lohn Stoffkosten Gerätekosten Sonstige Kosten Nachunterneh-
merleistungen

2.1 Baustellengemeinkosten

2.2 Allgemeine Geschäftskosten

2.3 Wagnis und Gewinn

2.3.1 Gewinn

2.3.2 betriebsbezogenes Wagnis 1)

2.3.3 leistungsbezogenes Wagnis 2)

2.4 Gesamtzuschläge

3. Ermittlung der Angebotssumme
Einzelkosten der Teilleistungen
= unmittelbare Herstellkosten

€

Gesamtzuschläge
gem. 2.4

%
Angebotssumme

€

3.1 Eigene Lohnkosten
Verrechnungslohn (1.6) x  Gesamtstunden

x

3.2 Stoffkosten
(einschl. Kosten für Hilfsstoffe)

3.3 Gerätekosten
(einschl. Kosten für Energie und Betriebsstoffe)

3.4 Sonstige Kosten
(vom Bieter zu erläutern)

3.5 Nachunternehmerleistungen 3)

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer

Eventuelle Erläuterungen des Bieters:

1) Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko
2) mit der Ausführung der Leistung  Unternehmensrisiko
3) Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.
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XIX

ANGABEN ZUR KALKULATION ÜBER DIE ENDSUMME

Baumaßnahme:

Fundamente für Buswartehallen
Vergabenummer: 

45-2026

Leistung:

Tiefbauarbeiten

1. Angaben über den Verrechnungslohn Lohn €/h

1.1 Mittellohn ML
einschl. Lohnzulagen und Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird

1.2 Lohngebundene Kosten
Sozialkosten und Soziallöhne

1.3 Lohnnebenkosten
Auslösungen, Fahrgelder

1.4 Kalkulationslohn KL
( Summe 1.1 bis 1.3 )

Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme
1.5 Umlage auf Lohn

(Kalkulationslohn x  v.H. Umlage aus 2.1)
€/h v.H.

1.6 Verrechnungslohn VL
( Summe 1.4 und 1 .5 )

Eventuelle Erläuterungen des Bieters:

Ermittlung der Angebotssumme Betrag
€

Gesamt
€ Umlage Summe 3 auf die Einzelkosten für 

die Ermittlung der EH-Preise

2. Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten

2.1 Eigene Lohnkosten
Kalkulationslohn (1.4)  x Gesamtstunden:

--- --- % €

        x --- x

2.2 Stoffkosten
(einschl. Kosten für Hilfsstoffe)

---
x

2.3 Gerätekosten
(einschl. Kosten für Energie und Betriebsstoffe)

---
x

2.4 Sonstige Kosten
(vom Bieter zu erläutern)

---
x

2.5 Nachunternehmerleistungen 1) ---
x

Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2) noch zu 
verteilen

Zusammensetzung der Umlagesummen
Umlage gesamt 

(€)
Anteil BGK

(€)
Anteil AGK

(€)
Anteil W + G

(€)

2.1 eigene Lohnkosten

2.2 Stoffkosten

2.3 Gerätekosten

2.4 Sonstige Kosten

2.5 Nachunternehmerleistungen

3. Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn

3.1 Baustellengemeinkosten
(soweit hierfür keine besonderen Ansätze im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind)

3.1.1 Lohnkosten einschl. Hilfslöhne --- ---
Bei Angebotssummen unter 5 Mio. €: Angabe des Betrags ---
Bei Angebotssummen über 5 Mio. €: Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden ---

3.1.2 Gehaltskosten für Bauleitung, Abrechnung, Vermessung usw. ---
3.1.3 Vorhalten u. Reparatur der Geräte u. Ausrüstungen, 

Energieverbrauch, Werkzeuge u. Kleingeräte, Materialkosten für Baustellen-
einrichtung

---

3.1.4 An- u. Abtransport der Geräte u. Ausrüstungen, Hilfsstoffe, Pachten usw. ---
3.1.5 Sonderkosten der Baustelle, wie techn. Ausführungsbearbeitung, objektbezo-

gene Versicherung usw.
---

Baustellengemeinkosten (Summe 3.1)

3.2 Allgemeine Geschäftskosten (Summe 3.2)

3.3 Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)
3.3.1 Gewinn
3.3.2 Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko)
3.3.3 Leistungsbezogenes Wagnis (mit der Ausführung der Leistung verbundenes Wagnis) 

Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3) ---

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)

1) Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen
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